
 
An die 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 
 
 

Wien, am 21. November 2014 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Mag. Hauser und weitere Abgeordnete haben am  
24. September 2014 unter der Nr. 2535/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend die Vergabe von Mikrokrediten gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 

 
Zu den Fragen 1 bis 11: 
 Wie hoch ist das Mikrokredite-Budget des aws im Jahr 2014? 
 Wie viele Mikrokredite wurden 2014 bislang vergeben und wie hoch ist die finanzielle 

Bandbreite der vergebenen Mikrokredite? 
 Wie viele Mikrokredite wurden in den Jahren 2010, 2011, 2012, 2013 und heuer vergeben 

und wie hoch war die finanzielle Bandbreite der vergebenen Mikrokredite? 
 Wie viele Mikrokredit-Ansuchen langten jeweils in den Jahren 2010, 2011, 2012, 2013 bzw. 

bislang 2014 ein, wie viele wurden bewilligt und wie viele abgewiesen? 
 Wie lange dauert im Durchschnitt die Erledigung eines Mikrokredit-Ansuchens, wie lange 

dauert die maximal und wie lange die minimale Erledigungszeit? 
 Was soll mit Mikrokrediten bewirkt werden? 
 Was sagen Sie zum Vorfall mit dem Tiroler Bürger und zu dessen Vorwürfen? 
 Wie erklären Sie die Vorwürfe etwa betreffend die Dauer dieses Vorgangs? 
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 Gibt es bei derartigen Vorgängen das Recht auf schriftliche Begründung, warum der Kredit 
abgelehnt worden ist? 

 Wenn ja, warum wurde der Tiroler nicht informiert? 
 Wenn nein, warum nicht? 

 
Zu diesen Fragen möchte ich festhalten, dass gemäß § 2 (2) e Austria Wirtschaftsservice-Gesetz 

die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) Abwicklungsverträge mit Dritten abschließen kann, 

wenn die Eigentümervertreter einer derartigen Beauftragung zustimmen.  

 

Die aws wickelt im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

ein Mikrokreditprogramm ab. Die Leistung der aws beim Mikrokreditprogramm umfasst die 

Projektbewertung und die Abwicklung der Kreditvergabe. Die diesbezüglichen Entscheidungen 

werden unabhängig von der Eigentümervertretung getroffen. 

 

Daher fällt die inhaltliche Beantwortung dieser Fragen nicht in den Zuständigkeitsbereich des 

Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie.  

 
 
 

Alois Stöger 
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